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eine Slufgabe el fein roirb, alien biefen Sefud)ern an
bie fpanb ju geben, bamit fie roirllidb ben ßroecf ifjreê
Sefucbel erretten unb bte gefugte gefdbäftlidbe görbe»
rung finben tönnen. ®tefer ®tenft roirb tn erfter Slnte
ben Sefudjern bte Sifte berjentgen aulgeftellten ©egen»
ftänbe p liefern haben, bie ihn cor allem tntereffleren,
bamit er fie fofort aufflnben îann. ®em gntereffenten
roirb aud) eine Sifte berjenigen gabrifanten jugefteEt
roerben, bte einen gleiten Strtiiel oerfertigen, aber nic£)t

aulgefteflt haben. Stuf Segehren ber ^ntereffenten roirb
ber tommerjtefle ®lenft bal Söinbeglieb fein p>ifdben bem
Sieferanten unb bem Käufer, er roirb (Srtunbigungen
einholen unb übermitteln, roelcbe oon ben Sefudjetn oer=

langt roerben, unb jroar immer toftenlol, felbft bann,
roenn er fid^ bireit an ben gabrifanten roenben unb mit
biefem in Srtefroedbfel treten muß.

SRan roirb bie SlulfieEung unb ihren fommerjieEen
®lenft baju benüben, unfere gabrilanten, fpejleE bte be*

fcfjetbeneren über Sie Sebürfniffe bei inlänbifdben SRarttel
aufpllären, bamit unfere ^nbuftrie, immer beffer orten*
tiert über Sie Sebürfniffe bei eigenen Sanbel, benfelben
entgegenlommen unb baburcb unfere ©infubr oon gabri*
fationêartiCeln rebujieren !ann.

®tefe neue oermittelnbe ©teile roirb fiel) audj in ben
®ienft unferer Slulfußr fteOen. Stadj ©df)tuß ber 2lul=
fteßung roirb feine Seitung bem fjanbell* unb .gnbuftrie*
oeretn übertragen roerben, beffen ©elretariat ftcb in ^er=
oorragenber SBeife fdbon an Ser Drganifation bel torn*
metjieüen ®tenfiel beteiligt. ©I ift leine letzte ©adje,
biefe Drganifation p fdl) äffen; roal aber bis jet)t getan
rourbe, läßt hoffen, baß bal aufgehellte Programm auch
roiriltd) burcljgefübrt roerben fann.

®al Sureau befinbet fiel) Subenbergplaß 10. Sor»
fteber ift §err £änggi.

Ucrsäledenes.
©iDgeuiiffifdje Rranfenoerßcßerung. ©in Seil ber

fdbroeijerifdben Kranlenlaffen bemüht fieß jurjeit etfrig,
bte Statuten mit ben Sorfcljriften bei Sunbelgefebel
über bie Stranlen* unb UnfaEoetficberung in ©inilang
p bringen. ®al Sunbelamt für ©ojialoerfidberung tn
Sern bût Slrbeit tn £>üUe unb güfle, um alle ibm ge=

fteHten fragen p beantworten unb bte einlaufenben
©tatutenentroürfe p prüfen, obfebon bte Waffen ber SBeft»
unb Dftfdbroetj nodj febr prüclbaltenb finb unb bem
neuen 9Beri noeb nicht fo rec£)t trauen wollen.

Sei ber Kürje bei Slbfdbntttel über bte ffranfenoer*
ftebetung im ©efeße unb ber großen Serfdjtebenbett ber
Kaffenoerbältniffe lann el nidbt ausbleiben, baß immer
roteber ^unlte auftaudben, bie p Slnftänben ober bodb

ju 3'«etfeln Slnlaß geben, roetl fie oerfebtebene Söfungen
plaffen. ®a ift el benn für Sie oerantroortlidben Se*
börben fdbroterig, ben beften Sßeg p finben unb bal
praltifdb ©rprobte mit ben juriftifdben gorberungen tn
©Inllang p bringen, ohne bei ben beteiligten Greifen
auf SBiberftanb p flößen, ©ie fahren bann am beften,
roenn fie bie ©rfabrung p State jieben.

2lul biefem ©runbe rourbe bte ©ibgenöffifdbe
ßommiffion für @infübrung ber Äranlenoer*
fidberung auf SJtontag 25. SRai inl Sunbelpalail
nach Sern berufen, bamit fte über oerfdbiebene fragen
ber Slnroenbung bei Sunbelgefetsel berate. ®te ibr cor*
gelegten 23 gragen befdblagen bte oerfdbiebenften ©ebtete
ber Äranlenoerfidbetung, rote Sîarenjjelt, Seaufftdbtigung
ber Patienten, Slufnähme oon SÖtitgliebew, greljügigleit,
überoerfid)erung u. bergl., unb el rourbe oon ber Kom=
miffion, bie unter bem Sorftb be§ Çerrn SunbeSrateS
©^ultbeß tagte, rafcb eine Söfung gefunben. ©dbroiertger

geftalteten fidb bie fragen bejüglicb tier Äranlenpflege.
®aS ©efeb enthält binfidbtlicb ber Seiftungen ber Waffen
bei ©pitalbebanblung unb ärjtltcb oorgefdbrtebenem Kur=

aufentbalt leine auSbrüdflidben Seftimmungen. ®er ®e»

febgeber lann aber bie ßaffen bennodb nidbt oon ihrer
Sfiicbt, bem Iranien SUÎitglieb bte Soften für Slr^t unb
3trpeten p pblen, entbtnben, auch roenn ber patient
in einem Sranlenbaufe oerpflegt roerben muß. ®te Saffen
haben aber bisher biefe Pflicht audb meift erfüllt, a6er

ihre ©tatuten jeigen btexirt große Serfcbtebenbeiten. SBel^e
Seftimmungen bat nun ba§ Sunbeêamt für ©ojialoer=
fieberungen hierüber aufpftellen, um ben ©efudbfiellern
bte Slnetlennung gewähren p iönnen Über btefen Ißunlt
rote über bte grage, wie ben oorübergebenb im 3lu§lanb
fidb aufbaltenben ÏUlitgliebern bie Sranlenpftegeloften ge-
ieiftet roerben follen, gingen bte äReinungen teilroeife er=

bebli^ auSeinanber, unb e§ führten bie Seratungen in
Siefen S«"Hen noch nidbt pm Biel. @és rourbe baber
eine fiebengliebrige Sommiffion gewählt, roeldbe fudjen
foK, etne Söfung p finben, bie foroobl ben praltifdben
Gerfabrungen ber Saffenoertreter al§ ben gorberungen
ber Qari^en entfpridbt. ®tefe Sommiffion roirb in ben

nädbften Sagen in Sern pfammentreten, worauf bann
baê Onbuftriebepartement feine ©ntfdbetbe beiannt geben

roirb.

®te£>olifdb»tiöerei imScrnerDbetlanb. ®a§ neuefte

^eft ber SRitteilungen ber betnifeben ^>anbel§= unb @e»

roerbelammer fagt über ben ©ang ber goljfcbmberet im

Qabre 1913 : „Sie §eljfdfjmberei im Dberlanb bat gegen»

roärtig, fo unroabrfdbeinlid) bie§ auf ben erften SRoment

erfdieint, oiel unter ber mobernen Kunftridbtung p leiben.

Sie Uladbfrage nach jterlid) gefd^rii^ten ^oljßgür^en,
bann nadb Sären, bie roirlli(| nodb nadb ^öären ausfeben,
nimmt fietig ab. SJiit einem 3Borte, Sie fonft blübenbe

Srancbe ber fogen. Steifeanbenlen bat für bie ^olj«
fdbniberet in ben legten fahren leine grfldjte mehr ge»

jettigt. 2lucb bte ©dbnibereioerjierungen an SRöbelftüclen,
wie überhaupt bie fperftetlung großer unb Heiner ©egen»

ftänbe nadb ber althergebrachten ©itte, wollen Sem

grembengefdjmad niebt mehr jufagen. 3Ran fudbt nun

auch, footel al§ möglich, ber neuen @efdbmacf§rid)tung
fi(b anjupaffen. fteüt bie§ für bte lünftlerifdb oer»

anlagten ©dbnißler im Dberlanb eine ©elbftoerleugnung
iljrer eigenen fftiebtung bar, bie leiber oon ben bermaltgen

Ufancen in biefem ©eroerbejroeig oerlangt roirb, roenn

anberi ber ©dbni^ler fein Sluêlommen finben will."

Sebadbttnß ciögen. Sauten, (©ingef.) Sie eibge»

ndffifdbe Sauinfpeltion in ßütid) oerroenbete oor 3abr^'
frift für bie ßeugbüufer tn fôrtenë 25,000 ©tüdl SR et all»

badbfdbinbeln ^ ißat. Str. 56,288 (Sieferant: Otto
©dbmib, Saumeifter, Hrienê). Srob bem abnormal

febneereteben, falten SBtnter unb heftigen jPbnftürmen
im grübjabr gab biefe§ neue Sebadbunqâmittel nidbt
ben geringften Stellamationen Slnlaß. ®ie oorjüglidbe @t'

fabrung, roeldbe ^iemit gemadbt rourbe, oerantaßt obige

Saubebörbe, gegenwärtig bie Slrtillerteftatlungen in grauen»

felb nadb biefem ©pftem unter Serroenbung oon jirf"
90,000 SJtetaltbadjfdbinbeln umjubeclen.

Dbige ©dbtnbel ^ S$at. Str. 56,288 ermöglicht btf

©rftellung einer febr billigen, foliben, letdbten, abfolut

roafferbidbten, feuerftdbern unb fdjjönen Sebac|ung. ®ur^
bte Serroenbung Stefer ©dbtnbeln roerben bem ®a§e

Suftroege erfd^Ioffen, welche jebe ®adbfâulni§ueï'
binbern, ohne beffen ®id^tigleit ju beeinträchtig^'
Dbige Satfadben müffen jeben fortfcbrittlidben Saufaj
mann oeranlaffen, biefer ©rftnbung bie ooEfte Slufmeri'

famlett ju fd^enlen. Qebe ©dbtnbel trägt bie fßatent

Str. 56,288 unb bie Slbreffe bei Sieferanten.
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eine Aufgabe es sein wird, allen diesen Besuchern an
die Hand zu gehen, damit sie wirklich den Zweck ihres
Besuches erreichen und die gesuchte geschäftliche Förde-
rung finden können. Dieser Dienst wird in erster Linie
den Besuchern die Liste derjenigen ausgestellten Gegen-
stände zu liefern haben, die ihn vor allem interessieren,
damit er sie sofort auffinden kann. Dem Interessenten
wird auch eine Liste derjenigen Fabrikanten zugestellt
werden, die einen gleichen Artikel verfertigen, aber nicht
ausgestellt haben. Auf Begehren der Interessenten wird
der kommerzielle Dienst das Bindeglied sein zwischen dem
Lieferanten und dem Käufer, er wird Erkundigungen
einholen und übermitteln, welche von den Besuchern ver-
langt werden, und zwar immer kostenlos, selbst dann,
wenn er sich direkt an den Fabrikanten wenden und mit
diesem in Briefwechsel treten muß.

Man wird die Ausstellung und ihren kommerziellen
Dienst dazu benützen, unsere Fabrikanten, speziell die be-

scheideneren über die Bedürfnisse des inländischen Marktes
aufzuklären, damit unsere Industrie, immer besser orten-
tiert über die Bedürfnisse des eigenen Landes, denselben
entgegenkommen und dadurch unsere Einfuhr von Fabri-
kationsartikeln reduzieren kann.

Diese neue vermittelnde Stelle wird sich auch in den
Dienst unserer Ausfuhr stellen. Nach Schluß der Aus-
stellung wird seine Leitung dem Handels- und Industrie-
verein übertragen werden, dessen Sekretariat sich in her-
vorragender Weise schon an der Organisation des kom-
merziellen Dienstes beteiligt. Es ist keine leichte Sache,
diese Organisation zu schaffen; was aber bis jetzt getan
wurde, läßt hoffen, daß das aufgestellte Programm auch
wirklich durchgeführt werden kann.

Das Bureau befindet sich Bubenbergplatz 10. Vor-
steher ist Herr Hänggi.

verî<l»àneî.
Eidgenössische Krankenversicherung. Ein Teil der

schweizerischen Krankenkassen bemüht sich zurzeit eifrig,
die Statuten mit den Vorschriften des Bundesgesetzes
über die Kranken- und Unfallversicherung in Einklang
zu bringen. Das Bundesamt für Sozialversicherung in
Bern hat Arbeit in Hülle und Fülle, um alle ihm ge-
stellten Fragen zu beantworten und die einlaufenden
Statutenentwürfe zu prüfen, obschon die Kassen der West-
und Ostschweiz noch sehr zurückhaltend sind und dem
neuen Werk noch nicht so recht trauen wollen.

Bei der Kürze des Abschnittes über die Krankenver-
sicherung im Gesetze und der großen Verschiedenheit der
Kassenverhältnisse kann es nicht ausbleiben, daß immer
wieder Punkte auftauchen, die zu Anstünden oder doch
zu Zweifeln Anlaß geben, weil sie verschiedene Lösungen
zulassen. Da ist es denn für die verantwortlichen Be-
hörden schwierig, den besten Weg zu finden und das
praktisch Erprobte mit den juristischen Forderungen in
Einklang zu bringen, ohne bei den beteiligten Kreisen
auf Widerstand zu stoßen. Sie fahren dann am besten,
wenn sie die Erfahrung zu Rate ziehen.

Aus diesem Grunde wurde die Eidgenössische
Kommission für Einführung der Krankenver-
sicherung auf Montag 25. Mai ins Bundespalais
nach Bern berufen, damit sie über verschiedene Fragen
der Anwendung des Bundesgesetzes berate. Die ihr vor-
gelegten 23 Fragen beschlagen die verschiedensten Gebiete
der Krankenversicherung, wie Karenzzeit, Beaufsichtigung
der Patienten, Aufnahme von Mitgliedern, Freizügigkeit,
Überversicherung u. dergl., und es wurde von der Kom-
Mission, die unter dem Vorsitz des Herrn Bundesrates
Schultheß tagte, rasch eine Lösung gefunden. Schwieriger

gestalteten sich die Fragen bezüglich der Krankenpflege.
Das Gesetz enthält hinsichtlich der Leistungen der Kassen
bei Spitalbehandlung und ärztlich vorgeschriebenem Kur-
aufenthalt keine ausdrücklichen Bestimmungen. Der Ge-
setzgeber kann aber die Kassen dennoch nicht von ihrer
Pflicht, dem kranken Mitglied die Kosten für Arzt und
Arzneien zu zahlen, entbinden, auch wenn der Patient
in einem Krankenhause verpflegt werden muß. Die Kassen

haben aber bisher diese Pflicht auch meist erfüllt, aber

ihre Statuten zeigen hierin große Verschiedenheiten. Welche
Bestimmungen hat nun das Bundesamt für Sozialver-
sicherungen hierüber aufzustellen, um den Gesuchstellern
die Anerkennung gewähren zu können? Über diesen Punkt
wie über die Frage, wie den vorübergehend im Ausland
sich aufhaltenden Mitgliedern die Krankenpflegekosten ge-

leistet werden sollen, gingen die Meinungen teilweise er-

heblich auseinander, und es führten die Beratungen in
diesen Punkten noch nicht zum Ziel. Es wurde daher
eine siebengliedrige Kommission gewählt, welche suchen

soll, eine Lösung zu finden, die sowohl den praktischen

Erfahrungen der Kassenoertreter als den Forderungen
der Juristen entspricht. Diese Kommission wird in den

nächsten Tagen in Bern zusammentreten, worauf dann
das Jndustriedepartement seine Entscheide bekannt geben

wird.

Die Holzschnitzerei im Berner Oberland. Das neueste

Heft der Mitteilungen der bernischen Handels- und Ge-

Werbekammer sagt über den Gang der Holzschnitzerei im

Jahre 1913 : „Die Holzschnitzerei im Oberland hat gegen-

wärtig, so unwahrscheinlich dies auf den ersten Moment
erscheint, viel unter der modernen Kunstrichtung zu leiden.

Die Nachfrage nach zierlich geschnitzten Holzfigürchen,
dann nach Bären, die wirklich noch nach Bären aussehen,
nimmt stetig ab. Mit einem Worte, die sonst blühende

Branche der sogen. Reiseandenken hat für die Holz-
schnitzerei in den letzten Jahren keine Früchte mehr ge-

zeitigt. Auch die Schnitzersiverzierungen an Möbelstücken,
wie überhaupt die Herstellung großer und kleiner Gegen-

stände nach der althergebrachten Sitte, wollen dem

Fremdengeschmack nicht mehr zusagen. Man sucht nun

auch, soviel als möglich, der neuen Geschmacksrichtung
sich anzupassen. Es stellt dies für die künstlerisch ver-

anlagten Schnitzler im Oberland eine Selbstverleugnung
ihrer eigenen Richtung dar, die leider von den dermaligen
Usancen in diesem Gewerbezweig verlangt wird, wenn

anders der Schnitzler sein Auskommen finden will."

Bedachung eidgen. Bauten. (Einges.) Die etdge-

nössische Bauinspektion in Zürich verwendete vor Jahres-
frist für die Zeughäuser in Krtens 25,000 Stück Metall-
dachschindeln Pat. Nr. 56,288 (Lieferant: Otto
Schmid, Baumeister, K riens). Trotz dem abnormal

schneereichen, kalten Winter und heftigen Föhnstürmen
im Frühjahr gab dieses neue Bedachungsmittel nicht zu

den geringsten Reklamationen Anlaß. Die vorzügliche Er-

fahrung, welche hiemit gemacht wurde, veranlaßt obige

Baubehörde, gegenwärtig die Artilleriestallungen in Frauen-
feld nach diesem System unter Verwendung von zirka

90,000 Metalldachschindeln umzudecken.
Obige Schindel Pat. Nr. 56,288 ermöglicht die

Erstellung einer sehr billigen, soliden, leichten, absolut

wasserdichten, feuersichern und schönen Bedachung. Durch

die Verwendung dieser Schindeln werden dem Dache

Lustwege erschlossen, welche jede Dachfäulnis ver-
hindern, ohne dessen Dichtigkeit zu beeinträchtigen«

Obige Tatsachen müssen jeden fortschrittlichen Baufach'

mann veranlassen, dieser Erfindung die vollste Auftnerk-

samkeit zu schenken. Jede Schindel trägt die H Patent

Nr. 56,288 und die Adresse des Lieferanten.
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